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Der Bauantrag wird genehmigt. 

 

Die Befreiungen werden erteilt. 

 

Der Bauantrag wird genehmigt. Das LRA hat als Genehmigungsbehörde u.a. die notwendigen 

Immissionsauflagen zu prüfen. 

 

Der Bauantrag wird genehmigt. 

 

 

Rechtler welche das Gemeinderecht unrechtmäßig ausgeübt haben (zu starke Bäume in der Gerte 

gefällt) erhalten im nächsten Bewirtschaftungsjahr weder Gerte noch Hauteil sowie den Zuschuß im 

Rahmen der Mittelwaldbewirtschaftung. Es wird aber bei eindeutiger Zuordnung nur der Rechtler in 

der betroffenen „Hälfte“ des Gertenteiles davon betroffen sein. 

Rechtler welche ihre Gerte stehen gelassen haben erhalten im folgenden Jahr keine Neue. Es wird 

auch solange die Gerte steht kein Geld für Mittelwaldbewirtschaftung ausbezahlt. 



 

Der Antrag wird genehmigt. Es wird die Änderung nur für die beiden beantragten Grundstücke 

durchgeführt. Einerseits damit die Antragsteller nicht Kosten für andere übernehmen müssen und es 

zeitlich nicht noch mehr verzögert wird. 

 

 

Der CSU Antrag zur Zufahrtsbeschränkung Freizeitgelände soll im August als erster TOP im Rahmen 

eines Ortstermins beraten werden und anschließend ein Beschluss gefasst werden. 

Zum CSU Antrag auf ein gemeinsames Urnengrab erfolgt weitergehende Abstimmung in der 

nichtöffentlichen Sitzung. 

Anträge im Wortlaut u.a. auf der CSU Homepage. (Kurzbericht GR Sitzung Mai 2018) 

 


